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§ 150a IO Sonderbegünstigungen
 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

§ 150a.

Eine Vereinbarung des Schuldners oder anderer Personen mit einem Gläubiger, wodurch diesem vor Abschluss des

Sanierungsplans oder in der Zeit zwischen dem Abschluss und dem Eintritt der Rechtskraft des

Bestätigungsbeschlusses besondere Vorteile eingeräumt werden, ist ungültig. Was aufgrund einer ungültigen

Vereinbarung oder aufgrund eines zur Verdeckung einer solchen Vereinbarung eingegangenen

Verp6ichtungsverhältnisses geleistet worden ist, kann, unbeschadet weitergehender Ersatzansprüche, binnen drei

Jahren zurückgefordert werden. Als ein besonderer Vorteil ist es nicht anzusehen, wenn einem Gläubiger für die

Abtretung seiner Forderung ein Entgelt gewährt wird, das der wirtschaftlichen Lage des Schuldners unmittelbar vor der

Erö:nung des Insolvenzverfahrens oder, wenn die Forderung früher abgetreten worden ist, dessen wirtschaftlicher

Lage zur Zeit der Abtretung entsprochen hat.
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